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Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 29 und 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
27. März 2020 (BGBl. I S. 587), wird verordnet:

 

§ 1
Absonderung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung

(1) 1Personen, die bis einschließlich 10. März 2021 auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Aus-
land in das Land Sachsen-Anhalt einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn
Tagen vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17
des Infektionsschutzgesetzes mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach
der Einreise auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonde-
rung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer
Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der
Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. 2Den in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen ist es in die-
sem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand ange-
hören.

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, die zuständige Behörde unverzüglich
zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-
ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach der Ein-
reise bei ihnen auftreten.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beobach-
tung durch die zuständige Behörde.

 

§ 2
Ausnahmen

(1) Von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind

1. Personen, die nur zur Durchreise in Sachsen-Anhalt einreisen; diese haben das Gebiet des Lan-
des Sachsen-Anhalt auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen,
oder

 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte
a) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der

Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, oder

 

b) bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden Personen, deren Tätigkeit für die Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich und unabdingbar ist, und dies
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt wird.

 

 

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise
in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreise-
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verordnung vom 13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung aufgehal-
ten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst,

1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten weniger als 24 Stunden
in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einrei-
sen,

 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden
a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades, des nicht

dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines ge-
teilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts, oder

 

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte hochrangige Mitglieder des
diplomatischen und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und Regierungen.

 

 

3. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Personen,
a) die in Sachsen-Anhalt ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum

Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre Berufsaus-
übungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet begeben und regelmä-
ßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler),
oder

 

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum
Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in das Land Sachsen-
Anhalt begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren (Grenzgänger);

 

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzep-
te sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen.

 

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise
in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreise-
verordnung aufgehalten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst,

1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärzte, Pflegekräfte, unter-

stützendes medizinisches Personal und 24-Stunden-Betreuungskräfte,

 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

 

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen,

 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,

 

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bundes, der
Länder und der Kommunen, oder
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f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von internationalen Or-
ganisationen

 

unabdingbar ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auf-
traggeber zu bescheinigen,

 

2. Personen, die einreisen aufgrund
a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Grades, des nicht dem gleichen Haus-

stand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorgerechts
oder eines Umgangsrechts,

 

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder

 

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- oder hilfebedürftiger Personen,

 

 

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen Verpflichtungen aus dem
Ausland zurückkehren, oder

 

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich ver-
anlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet aufgehalten haben
oder in das Bundesgebiet einreisen; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber,
Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

 

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internationaler
Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden oder von
einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen einge-
laden sind, oder

 

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet zurückreisen und die unmittelbar
vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf eine Infekti-
on mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern
a) auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

betroffenen nationalen Regierung vor Ort besondere epidemiologische Vorkehrungen
(Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem Risikogebiet getroffen wurden,

 

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfüllung der Verpflichtung
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und

 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos eine Reisewarnung un-
ter https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinwei-
se für die betroffene Region ausgesprochen hat.

 

 

Satz 1 gilt nur für Personen, die die sich aus § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der
Coronavirus-Einreiseverordnung für sie geltenden Pflichten erfüllt haben und das ärztliches Zeugnis
oder Testergebnis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
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von zehn Tagen nach der Einreise der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das
Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise aufzubewahren.

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise
in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreise-
verordnung aufgehalten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst

1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes,

 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts
der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und des Truppenstatuts der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken nach
Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren, oder

 

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesge-
biet einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen
nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur
Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung nach
§ 1 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung
ihrer Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei
der zuständigen Behörde an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen nach Satz 1. Die zu-
ständige Behörde hat die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu überprüfen.

 

(5) In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde auf Antrag weitere Ausnahmen bei Vorliegen
eines triftigen Grundes erteilen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort genannten Personen keine typischen Symptome ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust aufweisen. Die in Absatz 1 Nummer 2 und in den Absätzen 2 bis 5 genannten Perso-
nen haben zur Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn bei ih-
nen binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten.

 

§ 3
Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 endet frühestens ab dem fünften Tag nach der Einrei-
se, wenn eine Person über ein ärztliches Zeugnis oder Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem elektronischen Dokument
in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen
nach der Einreise der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegt.

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach Absatz 1 zu Grunde liegende Testung muss
mindestens fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden
sein. Der zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet
unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.



- Seite 6 von 8 -

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis oder Testergebnis nach Absatz 1 für mindestens zehn Tage
nach Einreise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durchführung eines Tests
nach Absatz 1 erforderlich ist, ausgesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzu-
suchen, wenn binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 2 Absatz 4 Nummer 3 fallen, entsprechend.

 

§ 4
Vollzug

1Für den Vollzug dieser Verordnung sind neben den zuständigen Gesundheitsbehörden die Sicher-
heitsbehörden nach § 89 Abs. 2 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig,
wenn die Gesundheitsbehörden nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können. 2Die Sicherheits-
behörden nach § 89 Abs. 2 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung haben in diesen
Fällen die zuständigen Gesundheitsbehörden unverzüglich über getroffene Maßnahmen zu unterrich-
ten.

 

§ 5
Bußgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. sich entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht absondert,

 

2. sich entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine an-
dere geeignete Unterkunft begibt,

 

3. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt,

 

4. entgegen § 1 Absatz 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig kontaktiert,

 

5. entgegen § 2 Absatz 1 Nummer 1 das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt nicht auf dem
schnellsten Weg verlässt,

 

6. entgegen § 2 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, Absatz 2 Nummer 3 Halbsatz 2, Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 Halbsatz 2 oder Nummer 4 eine Bescheinigung nicht richtig ausstellt oder

 

7. entgegen § 2 Absatz 6 Satz 2 oder § 3 Absatz 5 einen Arzt oder ein Testzentrum nicht rechtzei-
tig aufsucht.
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(2) Vorschriften über Regelsätze für Geldbußen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 wer-
den als Anlage veröffentlicht.

 

§ 6
Weitergeltung des Infektionsschutzgesetzes

Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes bleiben im Übrigen unberührt.

 

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Magdeburg, den 9. April 2020.

Die Landesregierung
Sachsen-Anhalt

Dr. Haseloff Grimm-Benne

 

Anlage

(zu § 5 Abs. 2)

Bußgeldkatalog zur Ahndung von Verstößen gegen die
Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und

Rückreisende zur Eindämmung der Ausbreitung des neu-
artigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

Verstöße gegen die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt sind als Ordnungs-
widrigkeiten nach § 73 Abs. 1a Nr. 24 in Verbindung mit § 30 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz
in Verbindung mit der Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt wie folgt zu ahn-
den.

Der anliegende Bußgeldkatalog ist als Richtlinie durch die zuständigen Verwaltungsbehörden anzu-
wenden. Es werden Rahmensätze für die Bußgeldhöhe genannt, um einen einheitlichen Vollzug bei
der Verfolgung und Ahndung der Verstöße zu erreichen. Die Rahmensätze können nach den Grund-
sätzen des § 17 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 OWiG je nach den Umständen des Einzelfalls im Rah-
men der gesetzlichen Grenzen erhöht oder ermäßigt werden. Die Festlegung der konkreten Geldbuße
innerhalb des vorgegebenen Rahmens erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Verwal-
tungsbehörde. Dabei ist unter anderem zu berücksichtigen:

• das Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit,
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• ob der Täter oder die Täterin fahrlässig gehandelt hat oder sich uneinsichtig zeigt oder

 

• ob ein Wiederholungsfall vorliegt.

 

Zuwiderhandlung gegen Adressat Bußgeldrahmen in Eu-
ro

Absonderung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 SARS-CoV-2QuaV) Ein- und Rückreisende 500 - 10 000

Besuchsverbot (§ 1 Abs. 1 Satz 2 SARS-
CoV-2QuaV)

Ein- und Rückreisende 300 - 5 000

Direkte Fahrt zu Wohnung oder Unterkunft (§ 1
Abs. 1 Satz 1 SARS-CoV-2QuaV)

Ein- und Rückreisende 150 - 3 000

Kontaktaufnahme mit Behörde bei Symptomen
(§ 1 Abs. 2 SARS-CoV-2QuaV)

Ein- und Rückreisende 300- 3 000

Verlassen des Landesgebiets auf schnellstem
Weg (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SARS-CoV-2QuaV)

Ein- und Rückreisende 150 - 3 000

Unrichtige Bescheinigung durch Arbeitgeber/Auf-
traggeber/Dienstherrn (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b,
Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Halb-
satz 2 oder Nr. 4 SARS-CoV-2QuaV)

Arbeitgeber/Auf-
traggeber/Dienstherr

500 - 10 000

Aufsuchen Arzt oder Testzentrum (§ 2 Abs. 6
Satz 2, § 3 Abs. 5)

Ein- und Rückreisende 300 - 3 000

 
 


